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MDR - 1211463-2024-8 Wien, 1. Oktober 2024 

Entwurf einer Verordnung des Bundesministers 

für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und  

Wasserwirtschaft, mit der die AEV Oberflächen- 

behandlung und die AEV Druck-Foto geändert werden; 

Begutachtung; 

Stellungnahme 

zu Zl. 2024-0.604.707  

  

Zu dem mit Schreiben vom 30. August 2024 übermittelten Entwurf einer Verordnung des Bundes-

ministers für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft, mit der die AEV Oberflä-

chenbehandlung und die AEV Druck-Foto geändert werden, wird wie folgt Stellung genommen: 

Es wird angeregt die bevorstehende Änderung der AEV Oberflächenbehandlung auch zu nutzen um 

Autospenglereien (Kfz-Werkstätten) aus der wasserrechtlichen Bewilligungspflicht der Indirektein-

leitung auszunehmen: 

Aktuell ist nach den Bestimmungen des § 2 Abs. 2 Z 2 in Verbindung mit Anlage A der Indirektein-

leiterverordnung die Abwassereinleitung aus der „Behandlung und Beschichtung von metallischen 

Oberflächen (6.4)“ wasserrechtlich bewilligungspflichtig. Die AEV Oberflächentechnik legt im An-

wendungsbereich unter anderem das „Lackieren“ und „mechanische Bearbeiten“ ohne weitere Aus-

nahmen fest. Die Emissionsbegrenzungen der AEV Fahrzeugtechnik wären geeignet um die Abwas-

sereinleitung aus der Fahrzeugreparatur inklusive Spenglerarbeiten zu überwachen, ohne dass eine 

wasserrechtliche Bewilligungspflicht erforderlich wäre. 

Zu Z 3 (§ 1 Abs. 3): Es wird vorgeschlagen, in der AEV Oberflächenbehandlung in § 1 Abs. 3 folgende 

zusätzliche Ziffer aufzunehmen: 

„Abwasser aus Tankstellen, Fahrzeugreparatur- und -waschbetrieben (§ 4 Abs. 2 Z 9 AAEV)“. 

 

In der AEV Fahrzeugtechnik wäre in § 1 Abs. 3 die Ziffer 3 zu streichen. 

Für den Landesamtsdirektor: 

 

Mag.a Birgit Eisler 

Senatsrätin 
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Ergeht an: 

1.  alle Ämter der Landesregierungen 

2.  Verbindungsstelle der Bundesländer 

3.  MA 58 

 zu Zl. MA 58-1217985-2024-6 

mit dem Ersuchen um Weiterleitung 

an die einbezogenen Dienststellen 

4.  MA 53  

 zur Veröffentlichung auf der 

 Stadt Wien-Website 
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